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DE 1  DE 

BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Gemäß Artikel 100 der Richtlinie 2014/59/EU1 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, einen 
oder mehrere Finanzierungsmechanismen („Abwicklungsfonds“) zu schaffen, durch die für 
eine effektive Anwendung der Abwicklungsinstrumente und -befugnisse durch die 
Abwicklungsbehörden gesorgt wird. 

Gemäß Artikel 102 der Richtlinie 2014/59/EU stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die im 
Rahmen ihrer Abwicklungsfonds verfügbaren Mittel bis zum Ende des Jahres 2024 eine 
Zielausstattung von mindestens 1 % der gedeckten Einlagen aller in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Institute erreichen. 

Artikel 103 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2014/59/EU sehen vor, dass zur Erreichung der 
Zielausstattung jährliche Beiträge von den betroffenen Instituten erhoben werden, die sich 
nach der Höhe der Verbindlichkeiten abzüglich der gedeckten Einlagen der einzelnen Institute 
richten. 

Auf der Grundlage des Artikels 103 Absatz 7 der Richtlinie 2014/59/EU in Verbindung mit 
Artikel 115 der genannten Richtlinie hat die Kommission die Delegierte Verordnung (EU) 
2015/63 vom 21. Oktober 2014 im Hinblick auf im Voraus erhobene Beiträge zu 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismen2 erlassen. 

Artikel 5 Absätze 3 und 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/633 sehen vor, dass zur 
Festlegung der Summe der Verbindlichkeiten der Wert der Verbindlichkeiten aus 
Derivatkontrakten im Einklang mit den Artikeln 429, 429a und 429b der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 (Eigenkapitalverordnung oder CRR)4 berechnet werden sollte. Der Zweck des 
Artikels 5 Absätze 3 und 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 besteht darin, den 
Buchwert von Derivaten (der nicht harmonisiert ist, da nicht alle Institute die internationalen 
Rechnungslegungsstandards IFRS/IAS befolgen) durch ihren Marktwert zu ersetzen. Auf 
diese Weise soll eine harmonisierte Behandlung von Derivaten bei der Berechnung der 
jährlichen Beiträge der Institute sichergestellt werden, um die Gleichbehandlung aller Institute 
zu gewährleisten. 

Gemäß den Artikeln 429, 429a und 429b der CRR in der Fassung von 2015 mussten die 
Institute den Risikopositionswert ihrer Derivate anhand einer Marktbewertungsmethode, der 
sogenannten „Current Exposure Method“ („CEM“ – Methode zur Berechnung der aktuellen 
                                                 
1 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung 

eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190).  

2 Delegierte Verordnung (EU) 2015/63 der Kommission vom 21. Oktober 2014 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf im Voraus 
erhobene Beiträge zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 44). 

3 Geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1434 der Kommission vom 14. Dezember 2015 
zur Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf im Voraus erhobene Beiträge zu 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismen (ABl. L 233/1 vom 30.08.2016, S. 1).  

4 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012, geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/62 der Kommission vom 10. 
Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Verschuldungsquote (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 37). 
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Risikopositionen), berechnen, und zwar aufgrund eines Verweises auf Artikel 274 CRR, der 
sich auf die Berechnung des aus der Verschuldungsquote entstehenden Risikopositionswerts 
bezieht. 

Nach 2015 wurde die Methode zur Berechnung des aus der Verschuldungsquote entstehenden 
Risikopositionswerts durch die Verordnung (EU) 2019/876 vom 20. Mai 20195 zur Änderung 
der CRR geändert. Insbesondere wurden die Artikel 429, 429a und 429b CRR gemäß 
Artikel 1 Absatz 117 der Verordnung (EU) 2019/876 durch die neuen Artikel 429 bis 429g 
CRR ersetzt. Infolge dieser Änderung ersetzt der Standardansatz – Gegenparteiausfallrisiko 
(„SA-CCR“) die frühere Methode (Current Exposure Method – CEM) zur Berechnung des 
Werts von Derivaten, was ab 2023 Auswirkungen auf die Zeiträume der im Voraus erhobenen 
Beiträge hat.6 

Aufgrund der wesentlichen Änderungen, die durch die neue SA-CCR-Methode für die 
Berechnung der Verbindlichkeiten aus Derivaten eingeführt wurden, ist es praktisch nur 
möglich, diese Methode für die Zwecke der Delegierten Verordnung anzuwenden (da die 
CEM eingestellt wird), wenn wichtige Änderungen an der Methode vorgenommen werden. 
Das ist darauf zurückzuführen, dass die in der CRR vorgeschriebene neue Methode im 
Allgemeinen nicht für die Zwecke der Delegierten Verordnung geeignet ist, da die Formeln 
für Vermögenswerte und nicht für Verbindlichkeiten entwickelt wurden. Insbesondere würde 
die Anwendung der Formeln zu Verzerrungen bei der Berechnung der Verbindlichkeiten aus 
Derivaten führen, die einige Institute stärker betreffen würden als andere. 

Um der mangelnden Anwendbarkeit der neuen SA-CCR-Methode für die Berechnung von 
Verbindlichkeiten aus Derivaten entgegenzuwirken, bestünde die einfachste und wirksamste 
Lösung darin, die Delegierte Verordnung (EU) 2015/63 zu ändern, indem die frühere 
Methode, die in den Artikeln 429, 429a und 429b der CRR in der Fassung von 2015 
vorgesehen war, in der Delegierten Verordnung für die Bewertung der Derivate 
wiedereingeführt wird.  

Änderungen an den geltenden Bestimmungen: 

– Durch die direkte Aufnahme der früheren Methode in die Delegierte Verordnung 
(EU) 2015/63 ist es unerlässlich, dass die Begriffsbestimmung der 
„Verbindlichkeiten aus Derivatkontrakten“ direkt in der Delegierten Verordnung 
festgelegt wird. Daher wird diese Begriffsbestimmung in Artikel 3 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/63 hinzugefügt. 

– In Bezug auf die Methode zur Berechnung der Höhe der Verbindlichkeiten aus 
Derivatkontrakten verweist Artikel 5 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/63 derzeit auf die Artikel 429, 429a und 429b CRR in der durch die 
Verordnung (EU) 2019/876 geänderten Fassung. Da es praktisch unmöglich ist, die 
SA-CCR-Methode für die Berechnung der Höhe der Verbindlichkeiten aus 
Derivatkontrakten anzuwenden, wird die frühere Methode als Artikel 5a bis 5e in die 
Delegierte Verordnung (EU) 2015/63 eingefügt. Dementsprechend wird Artikel 5 

                                                 
5 Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle 
Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das 
Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, 
Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und 
Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 1). 

6 Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/876 gilt diese ab dem 28. Juni 2021; sie wirkt 
sich somit auf den Jahresabschluss 2021 aus, den die Institute den Abwicklungsbehörden im Jahr 2023 
gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Delegierten Verordnung vorzulegen haben.  
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Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 geändert, um auf diese neuen 
Artikel zu verweisen. 

– Zur Wiedereinführung der CEM, die hiermit in „vereinfachte Methode zur 
Risikopositionsberechnung“ umbenannt wird, wird der Wortlaut der Artikel 429c, 
274, 275, 295 und 298 CRR (die den früheren Artikeln 429, 429a und 429b CRR und 
den weiteren Artikeln entsprechen, auf die in der Fassung der CRR von 2015 
verwiesen wird) als Artikel 5a bis 5e in die Delegierte Verordnung (EU) 2015/63 
eingefügt. 

– In Anbetracht der Zeit, die für das Inkrafttreten der Änderungen der 
Rechtsvorschriften erforderlich ist, ist es angemessen, dass die Änderungen der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 zulassen, dass die Abwicklungsbehörden im 
Jahr 2023 von der in Artikel 13 Absatz 1 der Delegierten Verordnung festgelegten 
Verpflichtung, den Instituten die Beschlüsse über die Beiträge bis zum 1. Mai zu 
übermitteln, abweichen und stattdessen eine Übermittlung der Beschlüsse an die 
Institute bis zum 31. Mai 2023 zulassen. Dementsprechend sollte von der in 
Artikel 14 Absatz 4 der Delegierten Verordnung festgelegten Verpflichtung der 
Institute, den Abwicklungsbehörden bis zum 31. Januar Informationen zu 
übermitteln, abgewichen werden, sodass sie stattdessen bis zum 28. Februar 2023 
Informationen übermitteln können. 

– Gemäß Artikel 14 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 sind die 
Institute verpflichtet, den Abwicklungsbehörden die zur Berechnung der Beiträge 
maßgeblichen Daten bis zum 31. Januar eines jeden Jahres (im Jahr 2023 bis zum 
28. Februar) zu übermitteln. Diese Datenerhebung muss von den 
Abwicklungsbehörden rechtzeitig angeordnet werden. Für den Beitragszeitraum 
2023 wäre es angemessen, die Wirkung dieser Verordnung rückwirkend zum 
1. Oktober 2022 vorzusehen, sodass die von den Abwicklungsbehörden an die 
Institute übermittelten Anweisungen bezüglich der bis zum 28. Februar 2023 zu 
übermittelnden Daten von den vorgeschlagenen Änderungen erfasst würden. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Bei der Ausarbeitung dieser Verordnung hat die Kommission die Richtlinie 2014/59/EU und 
insbesondere deren Artikel 100, 102 und 103, in denen die Mitgliedstaaten verpflichtet 
werden, einen oder mehrere Finanzierungsmechanismen einzurichten und im Voraus Beiträge 
zu erheben, um die Zielausstattung bis Ende 2024 zu erreichen, sowie die Delegierte 
Verordnung (EU) 2015/63 der Kommission im Hinblick auf im Voraus erhobene Beiträge zu 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismen berücksichtigt. 

Zur Ausarbeitung dieser Verordnung hat die Kommission am 25. Oktober 2022 auf der 
Sitzung ihrer Expertengruppe für Bankenwesen, Zahlungsverkehr und Versicherungswesen 
einschlägige Sachverständige konsultiert. Die Aufgabe der Expertengruppe besteht unter 
anderem darin, die Kommission bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte zu beraten und 
ihr fachlich zur Seite zu stehen. Der Expertengruppe gehören Mitglieder und sachverständige 
Beobachter an, die vom Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten, der EZB und dem 
Ausschuss für die einheitliche Abwicklung (im Folgenden „der Ausschuss“) benannt werden. 
Die Kommission holte im Vorfeld, während und kurz nach der Sitzung die Meinungen der in 
der Expertengruppe vertretenen Mitglieder und Beobachter ein und berücksichtigte diese bei 
der Erarbeitung dieser Verordnung.  
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Darüber hinaus holte die Kommission vom Ausschuss fachliche Informationen über die 
Anwendung der früheren und der aktuellen Methode zur Berechnung von Verbindlichkeiten 
aus Derivaten gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 ein.  

Eine Folgenabschätzung ist nicht vorgesehen, da die vorgeschlagenen Änderungen keine 
nennenswerten wirtschaftlichen Auswirkungen haben, da sie lediglich die Anwendung einer 
bisher angewandten Methode verlängern würden. Aus demselben Grund ist die Kommission 
der Ansicht, dass zu den Änderungen keine öffentliche Konsultation durchgeführt werden 
muss. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Artikel 1 dieser Verordnung sieht die Änderungen vor, die an der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/63 der Kommission erforderlich sind, um die frühere Methode zur Berechnung des 
Werts von Verbindlichkeiten aus Derivaten wiedereinzusetzen. 

Mit Artikel 1 Absatz 1 dieser Verordnung wird Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/63 der Kommission die Begriffsbestimmung der „Verbindlichkeiten aus 
Derivatkontrakten“ hinzugefügt. 

Mit Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung wird Artikel 5 Absatz 3 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/63 der Kommission geändert, um die frühere Methode 
wiedereinzusetzen und dies wie vorgeschlagen in den Artikeln 5a bis 5e der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/63 der Kommission festzulegen. 

Artikel 1 Absatz 3 dieser Verordnung sieht vor, dass die Artikel 5a bis 5e eingefügt werden. 

Mit Artikel 1 Absatz 4 dieser Verordnung werden Artikel 20 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/63 der Kommission zwei Absätze hinzugefügt, mit denen 
Übergangsbestimmungen für das Jahr 2023 festgelegt werden, die es den 
Abwicklungsbehörden ermöglichen, den Instituten ihre Beschlüsse zur Festlegung des 
jährlichen Beitrags bis zum 31. Mai 2023 zu übermitteln, und die es den Instituten 
ermöglichen, den Abwicklungsbehörden bis zum 28. Februar 2023 Informationen zu 
übermitteln. 

Artikel 2 dieser Verordnung sieht vor, dass die Verordnung rückwirkend ab dem 1. Oktober 
2022 gilt. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 20.1.2023 

zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 in Bezug auf die Methode für 
die Berechnung der Verbindlichkeiten aus Derivaten  

 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des 
Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates, insbesondere auf Artikel 103 
Absatz 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 sind 
Verbindlichkeiten aus Derivatkontrakten eine der Komponenten für die Berechnung 
der von den Instituten zu entrichtenden jährlichen Beiträge zu den 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismen. Insbesondere ist der vierteljährlich 
berechnete Jahresdurchschnittsbetrag der in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Verbindlichkeiten aus Derivatkontrakten gemäß den Artikeln 429, 429a und 429b der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
bewerten. 

(2) Vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments 
und des Rates waren die Institute gemäß den Artikeln 429, 429a und 429b der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verpflichtet, den Risikopositionswert ihrer Derivate 
anhand einer Marktbewertungsmethode – der „Current Exposure Method“ („CEM“) – 
zu berechnen, und zwar aufgrund eines Verweises auf Artikel 274 der genannten 
Verordnung, der sich auf die Berechnung des aus der Verschuldungsquote 
entstehenden Risikopositionswerts bezieht. 

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wurde durch die Verordnung (EU) 2019/876 
geändert. Insbesondere wurden die Artikel 429, 429a und 429b durch die neuen 
Artikel 429 bis 429g ersetzt. Mit dieser Änderung wurde unter anderem in 
Artikel 429c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Verpflichtung für Institute 
eingeführt, den Risikopositionswert von Derivatkontrakten nach der als 
Standardansatz – Gegenparteiausfallrisiko („SA-CCR“) bezeichneten 
Marktbewertungsmethode zu berechnen, die die aktuelle Methode zur Berechnung der 
aktuellen Risikopositionen („Current Exposure Method“ oder „CEM“) ersetzt, was ab 
2023 Auswirkungen auf die Zeiträume der im Voraus erhobenen Beiträge hat. 

(4) Die Methode „Standardansatz – Gegenparteiausfallrisiko“ kann nicht für die 
Bewertung von Verbindlichkeiten aus Derivatkontrakten angewendet werden, wenn 
eine solche Bewertung für die Zwecke der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 
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anzuwenden ist. Die Anwendung dieser Methode würde vielmehr zu Verzerrungen bei 
der Berechnung der Verbindlichkeiten aus Derivaten führen, die einige Institute 
stärker betreffen würden als andere. Dies ist zum einen auf die in bestimmten 
anzuwendenden Formeln vorhandene Zinsuntergrenze von Null, die die Institute, je 
nachdem, ob sie die internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS anwenden, in 
unterschiedlichem Maße betreffen würde und zum anderen auf technische 
Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Anwendung von Formeln zur Berechnung 
des potenziellen künftigen Risikos zurückzuführen. Es ist daher erforderlich, den 
Instituten die Möglichkeit zu geben, für die Bewertung von Verbindlichkeiten aus 
Derivatkontrakten die CEM zu verwenden, und diese Methode, die zuvor in der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt war, in die Delegierte Verordnung (EU) 
2015/63 aufzunehmen. 

(5) Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/63 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(6) Den Abwicklungsbehörden muss mehr Zeit eingeräumt werden, um ihre Beschlüsse 
über die Beiträge zu Abwicklungsfinanzierungsmechanismen im Einklang mit den 
geänderten Anforderungen anzunehmen und zu übermitteln. Es ist daher erforderlich, 
für das Jahr 2023 eine Übergangsregelung vorzusehen, mit der die Fristen für diese 
Übermittlung verlängert werden. 

(7) Da die Abwicklungsbehörden die geänderten Anforderungen anwenden müssen, um 
die Beiträge für das Jahr 2023 so bald wie möglich zu berechnen und zu erheben, ist es 
erforderlich, das Inkrafttreten dieser Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung 
vorzusehen. 

(8) Gemäß Artikel 14 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 müssen die 
Institute den Abwicklungsbehörden die zur Berechnung der Beiträge maßgeblichen 
Informationen bis zum 31. Januar eines jeden Jahres übermitteln. Es ist notwendig, 
den Instituten durch eine Übergangsregelung einen weiteren Monat einzuräumen, um 
diese Informationen im Jahr 2023 bereitzustellen. 

(9) Zudem müssen die Abwicklungsbehörden in die Lage versetzt werden, den Instituten 
rechtzeitig vor der für 2023 festgelegten Frist Anweisungen für die Bereitstellung 
dieser Informationen gemäß den eingeführten Änderungen zu erteilen, um zu 
vermeiden, dass Rechtsunsicherheit hinsichtlich der im Jahr 2023 für die Bewertung 
von Verbindlichkeiten aus Derivatkontrakten anzuwendenden Methode entsteht. Um 
die Kontinuität der Berechnungsmethode während der gesamten Beitragszeiträume zu 
gewährleisten und die Abwicklungsbehörden in die Lage zu versetzen, ab dem 
1. Oktober 2022 Anweisungen für die Bereitstellung solcher Informationen im 
Einklang mit dieser Verordnung zu erteilen, sollte diese Verordnung rückwirkend ab 
diesem Zeitpunkt gelten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/63 wird wie folgt geändert: 

1. in Artikel 3 wird folgende Nummer 30 angefügt: 

„30. Verbindlichkeiten aus Derivatkontrakten“ entweder einzelne Verbindlichkeiten 
aus einem Derivatkontrakt oder gegebenenfalls Verbindlichkeiten aus einem 
Netting-Satz der in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten 
Derivatkontrakte.“ 
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2. Artikel 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Für die Zwecke dieses Abschnitts wird der auf Quartalsbasis 
berechnete durchschnittliche jährliche Betrag der in Absatz 1 genannten 
Verbindlichkeiten aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
aufgeführten Derivatkontrakten, einschließlich solcher, die nicht in der Bilanz 
ausgewiesen sind, gemäß den Artikeln 5a bis 5e der vorliegenden Verordnung 
bewertet. 

Der den Verbindlichkeiten aus Derivatkontrakten zugewiesene Wert darf jedoch 
nicht unter 75 % des Werts derselben Verbindlichkeiten liegen, der sich aus der 
Anwendung der für das betreffende Institut geltenden Rechnungslegungsvorschriften 
ergibt. 

Gibt es nach den für das Institut geltenden nationalen Rechnungslegungsstandards 
für bestimmte Derivate keine bilanzielle Risikobewertung, weil diese Derivate nicht 
in der Bilanz ausgewiesen werden, so meldet das Institut der Abwicklungsbehörde 
die Summe der beizulegenden Zeitwerte dieser Derivate als 
Wiederbeschaffungswerte, wenn die Summe negativ ist, und addiert diese Derivate 
zu seinen in der Bilanz ausgewiesenen Buchwerten.“ 

3. Die folgenden Artikel 5a bis 5e werden eingefügt: 

„Artikel 5a 

Risikopositionswert von Derivatgeschäften 

(1) Die Institute ermitteln den Risikopositionswert der in Anhang II der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Derivatkontrakte, einschließlich solcher, 
die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, gemäß der in Artikel 5b dargelegten 
Marktbewertungsmethode. 

Bei der Ermittlung des Risikopositionswerts dürfen die Institute 
Schuldumwandlungsverträge und sonstige Nettingvereinbarungen im Einklang mit 
Artikel 5d berücksichtigen. Produktübergreifendes Netting kommt nicht zur 
Anwendung. Die Institute dürfen aber innerhalb jeder einzelnen in Anhang II der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Produktkategorie aufrechnen, wenn diese 
einer produktübergreifenden vertraglichen Nettingvereinbarung unterliegen. 

(2) Wird durch die Bereitstellung von Sicherheiten im Zusammenhang mit 
Derivatkontrakten die Summe der Verbindlichkeiten im Sinne des geltenden 
Rechnungslegungsrahmens reduziert, so machen die Institute diese Reduzierung 
rückgängig. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 dürfen Institute von dem dem aktuellen 
Wiederbeschaffungswert entsprechenden Anteil des Risikopositionswerts den an die 
Gegenpartei geleisteten Barnachschuss abziehen, sofern der Nachschuss gemäß dem 
geltenden Rechnungslegungsrahmen nicht bereits als Abzug vom 
Risikopositionswert erfasst wurde und sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) Für Geschäfte, die nicht über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 88 CRR abgewickelt werden, werden die an die 
Empfängerpartei ausgezahlten Barmittel nicht abgetrennt; 

b) der Nachschuss wird täglich aufgrund einer Bewertung der Derivatpositionen zu 
Marktpreisen neu berechnet und ausgetauscht; 
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c) der geleistete Barnachschuss lautet auf dieselbe Währung, in der auch die 
Abwicklung des Derivatkontrakts erfolgt; 

d) der ausgetauschte Nachschuss entspricht dem vollen Betrag, der erforderlich wäre, 
um die marktbewertete Derivatposition vorbehaltlich der Schwellenwerte und 
Mindesttransferbeträge, die für das Institut gelten, vollständig aufzuheben; 

e) der Derivatkontrakt und der Nachschuss zwischen dem Institut und der Gegenpartei 
bei diesem Kontrakt unterliegen einer einzigen Nettingvereinbarung, die das Institut 
gemäß Artikel 5d als risikomindernd behandeln darf. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c bedeutet Währung, in der die 
Abwicklung erfolgt, im Falle von Derivatkontrakten, die einer qualifizierten Netting-
Rahmenvereinbarung unterliegen, jede Währung, die im Derivatkontrakt oder in der 
geltenden qualifizierten Netting-Rahmenvereinbarung als Abwicklungswährung 
genannt wird. 

Erfasst ein Institut den von der Gegenpartei erhaltenen Barnachschuss gemäß dem 
geltenden Rechnungslegungsrahmen als Verbindlichkeit, so kann es diese 
Verbindlichkeit von der Risikomessgröße ausnehmen, sofern die unter Unterabsatz 1 
Buchstaben a bis e genannten Bedingungen erfüllt sind. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 3 gilt Folgendes: 

a) Der Abzug des geleisteten Nachschusses ist auf den negativen Teil des aktuellen 
Wiedereindeckungsaufwands am Risikopositionswert begrenzt; 

b) ein Institut darf einen geleisteten Barnachschuss nicht zur Herabsetzung des 
potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswerts verwenden, was auch für die in 
Artikel 5e Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii genannten Zwecke gilt. 

(5) Abweichend von Absatz 1 dürfen Institute die in Artikel 5c dargelegte 
vereinfachte Methode zur Risikopositionsberechnung anwenden, um den 
Risikopositionswert der in Anhang II Nummern 1 und 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 genannten Derivatkontrakte zu berechnen, sofern der Umfang der in 
der Bilanz ausgewiesenen und außerbilanziellen Derivatgeschäfte dieser Institute die 
in Artikel 273a Absatz 2 der genannten Verordnung festgelegten Bedingungen 
erfüllt. 

Institute, die die vereinfachte Methode zur Risikopositionsberechnung anwenden, 
dürfen die Risikomessgröße nicht um den Betrag des erhaltenen Barnachschusses 
herabsetzen. 

Artikel 5b 

Marktbewertungsmethode 

(1) Die aktuellen Wiederbeschaffungskosten von Verbindlichkeiten aus 
Derivatkontrakten auf der Ebene des Netting-Satzes sind der absolute Wert des 
Nettomarktwerts dieser Kontrakte im Netting-Satz, abzüglich aller hinterlegten oder 
gehaltenen Sicherheiten, wenn positive und negative Marktwerte bei der Berechnung 
des Nettomarktwerts aufgerechnet werden. Zu diesem Zweck behandeln die Institute 
ein einzelnes Derivatgeschäft als eigenen Netting-Satz. 

(2) Zur Bestimmung des potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswerts 
multiplizieren die Institute die Nominalbeträge oder gegebenenfalls die zugrunde 
liegenden Werte mit den in Tabelle 1 genannten Prozentsätzen und verfahren dabei 
nach folgenden Grundsätzen: 
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a) Derivatkontrakte, die nicht unter eine der fünf in Tabelle 1 aufgeführten Kategorien 
fallen, werden als Kontrakte behandelt, die Waren (außer Edelmetalle) betreffen; 

b) bei Derivatkontrakten mit mehrmaligem Austausch des Nennwerts werden die 
Prozentsätze mit der Anzahl der laut Kontrakt noch zu leistenden Zahlungen 
multipliziert; 

c) bei Derivatkontrakten, bei denen eine ausstehende Risikoposition zu festgelegten 
Zahlungsterminen beglichen wird und die Vertragsbedingungen neu festgesetzt 
werden, sodass der Marktwert des Derivatkontrakts zu diesen Terminen gleich Null 
ist, entspricht die Restlaufzeit der Zeit bis zur nächsten Neufestsetzung; bei 
Zinskontrakten, die diese Kriterien erfüllen und deren Restlaufzeit mehr als ein Jahr 
beträgt, darf der Prozentsatz nicht unter 0,5 % liegen. 

Tabelle 1 

Restlauf-
zeit 

Zinskon-
trakte 

Wechselkurs- 
und 
Goldkon-
trakte 

Aktienkontrak-
te 

Edelmetallkon-
trakte (außer 
Goldkontrakte) 

Warenkontrakte 
(außer 
Edelmetallkontrakte) 

Höchstens 
ein Jahr 

0 % 1 % 6 % 7 % 10 % 

Mehr als 
ein Jahr, 
höchstens 
fünf Jahre 

0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 % 

Mehr als 
fünf Jahre 

1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 % 

      

(3) Der Risikopositionswert ist die Summe aus den aktuellen 
Wiederbeschaffungskosten und dem potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert. 

Artikel 5c 

Vereinfachte Methode zur Risikopositionsberechnung 

(1) Gemäß der vereinfachten Methode zur Risikopositionsberechnung ermitteln die 
Institute den Risikopositionswert, indem sie den Nominalwert der einzelnen Instrumente 
mit den in Tabelle 2 angegebenen Prozentsätzen multiplizieren. 

Tabelle 2 

Ursprungslaufzeit Zinskontrakte Wechselkurs- und 
Goldkontrakte 

Höchstens ein Jahr 0,5 % 2 % 

Mehr als ein Jahr, höchstens zwei Jahre 1 % 5 % 
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Zusätzliche Berücksichtigung jedes weiteren 
Jahres 

1 % 3 % 

(2) Bei der Berechnung des Risikopositionswerts von Zinskontrakten dürfen die 
Institute entweder die Ursprungs- oder die Restlaufzeit verwenden. 

Artikel 5d 

Anerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem Netting 

Ein Institut kann nur die nachstehend genannten Arten vertraglicher 
Nettingvereinbarungen gemäß Artikel 5e als risikomindernd behandeln und dies auch 
nur, wenn diese Vereinbarung gemäß Artikel 296 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
von den zuständigen Behörden anerkannt wurde und das Institut die Anforderungen des 
Artikels 297 der genannten Verordnung erfüllt: 

a) bilaterale Schuldumwandlungsverträge zwischen einem Institut und seinem 
Vertragspartner, durch die gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten 
automatisch so zusammengefasst werden, dass sich bei jeder Schuldumwandlung ein 
einziger Nettobetrag ergibt und so ein einziger neuer Vertrag entsteht, der für alle 
Seiten rechtsverbindlich ist und alle früheren Verträge und alle aus diesen Verträgen 
erwachsenden Pflichten der Vertragsparteien ersetzt; 

b) sonstige bilaterale Aufrechnungsvereinbarungen zwischen einem Institut und seinem 
Vertragspartner. 

Artikel 5e 

Folgen der Anerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem Netting 

(1) Ein Institut behandelt vertragliche Nettingvereinbarungen wie folgt: 

a) Bei Schuldumwandlungsverträgen kann das Institut die dort festgelegten einzelnen 
Nettobeträge anstelle der jeweiligen Bruttobeträge gewichten. 

Bei Anwendung des Artikels 5b kann das Institut den Schuldumwandlungsvertrag 
berücksichtigen, wenn es Folgendes ermittelt: 

die aktuellen Wiederbeschaffungskosten im Sinne des Artikels 5b Absatz 1, 

die Nominalbeträge oder zugrunde liegenden Werte im Sinne des Artikels 5b Absatz 2. 

Bei der Anwendung der vereinfachten Methode zur Risikopositionsberechnung gemäß 
Artikel 5c Absatz 1 kann das Institut zum Zweck der Berechnung des Nominalbetrags 
den Schuldumwandlungsvertrag berücksichtigen. In diesem Fall wendet das Institut die 
in Tabelle 2 angegebenen Prozentsätze an. 

b) Bei anderen Nettingvereinbarungen wenden die Institute Artikel 5b wie folgt an: 

i) Die aktuellen Wiederbeschaffungskosten nach Artikel 5b Absatz 1 für 
die in eine Nettingvereinbarung einbezogenen Kontrakte werden unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen hypothetischen Netto-
Wiederbeschaffungskosten berechnet, die sich aus der Vereinbarung 
ergeben; falls sich aus der Aufrechnung eine Nettoforderung für das die 
Netto-Wiederbeschaffungskosten berechnende Institut ergibt, werden die 
aktuellen Wiederbeschaffungskosten mit „0“ angesetzt, 
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ii) der potenzielle künftige Wiederbeschaffungswert bei allen in eine 
Nettingvereinbarung einbezogenen Kontrakten nach Artikel 5b Absatz 2 
wird nach folgender Formel herabgesetzt: 

PCEred = 0,4 * PCEbrutto + 0,6 * NGR * PCEbrutto 

Dabei ist: 

PCEred = der herabgesetzte potenzielle künftige Wiederbeschaffungswert 
für alle Kontrakte mit einer bestimmten Gegenpartei im Rahmen einer 
rechtsgültigen bilateralen Nettingvereinbarung; 

PCEgross = die Summe der potenziellen künftigen 
Wiederbeschaffungswerte bei allen Kontrakten mit einer bestimmten 
Gegenpartei, die in eine rechtsgültige bilaterale Nettingvereinbarung 
einbezogen sind und berechnet werden, indem ihre Nominalwerte mit 
den in Tabelle 1 angegebenen Prozentsätzen multipliziert werden; 

NGR = der Quotient aus den Netto-Wiederbeschaffungskosten aller 
Kontrakte mit einer bestimmten Gegenpartei im Rahmen einer 
rechtsgültigen bilateralen Nettingvereinbarung (Zähler) und den Brutto-
Wiederbeschaffungskosten aller Kontrakte mit der gleichen Gegenpartei 
im Rahmen einer rechtsgültigen bilateralen Nettingvereinbarung 
(Nenner). 

(2) Bei der Berechnung des potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswerts nach 
der Formel in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii dürfen die Institute völlig kongruente 
Derivatkontrakte, die in die Nettingvereinbarung einbezogen sind, behandeln wie einen 
einzigen Kontrakt, dessen Nominalwert den Nettoerträgen entspricht. 

Bei der Anwendung von Artikel 5c Absatz 1 dürfen die Institute völlig kongruente 
Derivatkontrakte, die in die Nettingvereinbarung einbezogen sind, behandeln wie einen 
einzigen Kontrakt, dessen Nominalwert den Nettoerträgen entspricht, und multiplizieren 
die Nominalbeträge mit den in Artikel 5c Tabelle 2 angegebenen Prozentsätzen. 

Für die Zwecke dieses Absatzes sind völlig kongruente Derivatkontrakte 
Devisentermingeschäfte oder vergleichbare Kontrakte, bei denen der Nominalwert den 
tatsächlichen Zahlungsströmen entspricht, wenn die Zahlungsströme am selben 
Wertstellungstag und zur Gänze in derselben Währung fällig werden. 

(3) Bei allen anderen Derivatkontrakten, die in eine Nettingvereinbarung einbezogen 
sind, können die Institute die geltenden Prozentsätze gemäß Tabelle 3 herabsetzen. 

Tabelle 3 

Ursprungslaufzeit Zinskontrakte Devisenkontrakte 

Höchstens ein Jahr 0,35 % 1,50 % 

Länger als ein Jahr, aber nicht länger als zwei Jahre 0,75 % 3,75 % 

Zusätzliche Berücksichtigung jedes weiteren Jahres 0,75 % 2,25 % 

(4) Bei Zinskontrakten kann das Institut entweder die Ursprungs- oder die 
Restlaufzeit wählen.“ 

4. In Artikel 20 werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt: 
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„(6) Abweichend von Artikel 13 Absatz 1 übermitteln die Abwicklungsbehörden im 
Beitragszeitraum 2023 jedem der in Artikel 2 genannten Institute ihre 
Beschlüsse zur Festsetzung des von jedem Institut fälligen jährlichen Beitrags 
bis zum 31. Mai 2023. 

(7) Abweichend von Artikel 14 Absatz 4 sind die der Abwicklungsbehörde gemäß 
dem genannten Absatz im Jahr 2023 vorzulegenden Informationen bis 
spätestens 28. Februar 2023 zu übermitteln.“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. Sie gilt ab dem 1. Oktober 2022. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 20.1.2023 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin 

 Ursula VON DER LEYEN 
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